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Anfragen: Septembersession 2018  

 
Nr. 
 

Grossrätin/Grossrat Titel Seite 

Grosser Rat (Büro des Grossen Rates) 

10 Heyer (Perrefitte, FDP) Könnte die Septembersession nicht erst am 
Dienstag beginnen? 
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Anfragen Septembersession 2018 
 

Parlamentarischer Vorstoss: Anfrage 10 Eingereicht am: 03.09.2018 

 
Eingereicht von: Heyer (Perrefitte, FDP) Beantwortet durch: Büro des Grossen Rates 
 
 
Könnte die Septembersession nicht erst am Dienstag beginnen? 
 
Seit Juni 2018 gehört der Landwirtschaftsmarkt von Chaindon – die Foire de Chaindon – zu 
den lebendigen Traditionen der Schweiz. Dieser Markt findet jeweils am ersten Montag im 
September statt und wird jedes Jahr von über 50 000 Personen besucht. Die Mitglieder des 
Grossen Rates des Kantons Bern können jedoch nicht daran teilnehmen, weil die Septem-
bersession jeweils an besagtem Montag beginnt. 

Frage: 

 Könnte es der Regierungsrat in Betracht ziehen, den Beginn der Septembersession auf 
den Dienstag zu verlegen? 

 

Antwort des Büros des Grossen Rates 

 
Damit die Foire de Chaindon künftig nicht während der Herbstsession stattfindet, müsste die 
Session um ein bis zwei Wochen verschoben werden. Diese Verschiebung hätte Auswirkun-
gen auf die gesamte Kommissions- und Verwaltungsplanung und wäre, unter Berücksichti-
gung der Schulferien, kaum durchführbar. 

Darüber hinaus haben Sessionen, die erst am Dienstag starten, grosse Auswirkungen auf 
das Verfahren der dringlichen Vorstösse und der Anfragen. Die Fristen werden dadurch ver-
kürzt und bedeuten für die Verwaltung eine erhebliche Mehrbelastung. 

Zudem würde eine Verschiebung der Herbstsession wegen der Foire de Chaindon ein Prä-
judiz für andere traditionsreiche Veranstaltungen bedeuten. 

Kurz- bis mittelfristig ist demnach eine Verschiebung der Herbstsession wegen der laufenden 
Verwaltungsplanung nicht möglich. Eine langfristig geplante Verschiebung bedarf eines An-
trags an das Büro des Grossen Rates, welches die Sessionsplanung beschliesst (Art. 25 
Abs. 2 GO). 

 

Verteiler 

 Grosser Rat 
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